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Für einen Makler, der zuvor 
nur bei einem Versicherer un-
ter Vertrag war, spielt diese 
Klausel natürlich keine Rolle.

� Geltungsbereich noch 
nicht überall angepasst

Noch nicht alle Versicherer 
haben ihre Hausaufgaben in 
puncto Geltungsbereich ge-
macht. Ganz gleich, ob der 
Vermittler auch außerhalb 
der Grenzen Deutschlands tä-
tig wird oder nicht, muss die 
Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für das 
gesamte Gebiet der Europäi-
schen Union zuzüglich des 
Europäischen Wirtschafts-
raumes gelten. Zu Letzterem 
gehören zum Beispiel aber 
auch Norwegen und Island.

Bei der Durchsicht der Ta-
rife stößt man aber durchaus 
noch auf Angebote, die sich 
lediglich auf die Europäische 
Union beziehen. Für die Pra-
xis dürfte das zwar nicht ganz 
so brisant sein, weil wahr-
scheinlich die wenigsten Mak-
ler Policen in Island oder Nor-
wegen vermitteln. Dennoch 
verlangt der Paragraf 8 der 
noch zu beschließenden Ver-
sicherungsvermittlerverord-
nung diesen Geltungsbereich.

Bei Bestandsverträgen 
dürfte es also vor allem in drei 
Punkten Anpassungsbedarf 
geben: Deckungssummen, 
Nachhaftung und Geltungs-
bereich. Bei den Deckungs-
summen ist außerdem eine 
klare Trennung zwischen dem 
Versicherungsschutz für die 
Versicherungsvermittlung 
und für die übrigen Finanz-
dienstleistungen erforderlich. 
In der Praxis haben sich mitt-
lerweile getrennte Deckungs-

summen durchgesetzt. Ist das 
nicht der Fall, so muss zumin-
dest klar geregelt sein, dass 
bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme durch Schäden aus der 
Versicherungsvermittlung 
und aus den Finanzdienstleis-
tungen die Mindestdeckung 
von 1,5 Millionen Euro für 
sämtliche Versicherungsschä-
den erhalten bleibt.

� Deckungsumfang auf das 
Unternehmen zuschneiden

Außerdem sollte jeder Ver-
mittler vor dem Abschluss 
 exakt seinen Bedarf fixieren. 
Ein Makler, der überwiegend 
Versicherungen verkauft und 
nur gelegentlich mal einen 
Fondssparplan vermittelt, 
kommt zumeist mit der Stan-
darddeckung aus, die für den 
Bereich Finanzdienstleistun-
gen eingebaut ist. Diese 
schwankt in der Regel zwi-
schen Deckungssummen von 
100.000 bis 250.000 Euro. 

 Größere Deckungssummen 
können ohne weiteres verein-
bart werden, treiben aber 
auch den Preis der Police 
schnell in die Höhe.

Wichtig im Bereich Finanz-
dienstleistungen: Sind tatsäch-
lich sämtliche Produkte im 
Deckungsumfang enthalten, 

die der Makler vermittelt? 
Gerade im Bereich der Betei-
ligungen und geschlossenen 
Fonds gibt es Ausnahmen. So 
schließen nicht alle Standard-
deckungen zum Beispiel Pri-
vate-Equity- oder Schiffs-
fonds ein. Mitunter muss das 
durch Zusatzbausteine geson-
dert abgesichert werden. Das 
ist zum Beispiel der Fall bei 
der neuen Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung, 
die auf Initiative der Train-
force Akademie entwickelt 
und vom Maklerunternehmen 
Willis vertrieben wird (Risi-
koträger: die Allianz). Dieses 
Angebot setzt sich aus mehre-
ren Modulen zusammen, die 
kombiniert werden können. 
Das sieht auf den ersten Blick 
zwar etwas unübersichtlich 
aus, erlaubt aber die Anferti-
gung eines „passgerechten“ 
Versicherungsschutzes. 

Die Anpassungen gehen 
derzeit in der Regel von einem 
Schwerpunkt im Versiche-

rungsgeschäft aus. In der Pra-
xis ist aber auch der umge-
kehrte Fall denkbar: Ein Ver-
mittler, der sich im Fondsge-
schäft etabliert hat, verkauft 
ab und an eine fondsgebunde-
ne Lebensversicherung oder 
eine Kfz-Police für einen gu-
ten Kunden. Dann benötigt er 

genauso die VSH-Police für 
den Versicherungsbereich. 
Wegen seiner geringen Um-
sätze in diesem Segment ist er 
bei den üblichen Policen aber 
„überversorgt“. Aber auch für 
diesen Fall sollte es Lösungen 
geben, zum Beispiel durch 
spürbare Rabatte wegen eines 
geringen Anteils der Versi-
cherungsvermittlung.

� Besondere Vorsicht beim 
bAV-Geschäft nötig

Eine weitere Klippe droht 
Vermittlern: In der betrieb-
lichen Altersversorgung dro-
hen gefährliche Ausschlüsse. 
Vermittler, die in der bAV un-
terwegs sind, müssen darauf 
achten, dass die Arbeitneh-
merberatung expressis verbis 
aufgeführt ist. Der Versiche-
rungsvertrag wird in der bAV 
mit dem Arbeitgeber ge-
schlossen. Dafür greift die 
VSH. Aber gleichzeitig sind 
die Vermittler oftmals im Auf-
trage des Arbeitgebers in der 
Arbeitnehmerberatung tätig,  
diese Tätigkeit ist allerdings 
nicht automatisch mitversi-
chert. Das Gleiche trifft auf 
Lebensarbeitszeit-Konten 
und die Vermittlung von 
Zweitmarktpolicen zu.

Die Anbieter von Vermö-
gensschaden-Haftpflichtpo-
licen sollten mit der Konzepti-
on ihrer Versicherungsbedin-
gungen auch auf die Trends 
reagieren, die sich am Finanz-
markt vollziehen. Zeitwert-
konten und Zweitmarktpo-
licen gehören zu jenen The-
men, die gerade in jüngerer 
Vergangenheit in den Fokus 
vieler Maklerfirmen geraten 
sind. Daher kann man von ei-
ner zeitgemäßen VSH-Police 

erwarten, dass sich solche Ver-
änderungen in ihrem Bedin-
gungswerk widerspiegeln.

Darüber hinaus gilt es, auf 
benachteiligende Klauseln zu 
achten. Im Schadenfall kommt 
mitunter das böse Erwachen, 
wenn der Versicherer den Ge-
bühreneinwurf erhebt. Mak-
ler mit VSH-Police, die davon 
noch nichts gehört haben, soll-
ten einmal in ihren Tarifbe-
dingungen nachschauen. Mit 
Hilfe dieser Klausel können 
die Versicherer die verdienten 
Provisionen aus dem Streitfall 
auf die Versicherungsleistung 
anrechnen. Wenn dann noch 
ein größerer Selbstbehalt ver-
einbart worden ist, bleibt der 
Makler leicht auf einem er-
heblichen Teil seines Scha-
dens sitzen. Daher sollte der 
Versicherer von vornherein 

auf die Einrede des Gebüh-
reneinwurfs verzichten. Mitt-
lerweile haben sich zwar etli-
che Versicherer von dieser 
Klausel verabschiedet. Aber 
zum Beispiel in sämtlichen 
Allianz-Produkten ist sie noch 
zu finden. Auch die Axa hat in 
einigen Verträgen eine solche 
Klausel, allerdings zum Teil 
mit einer Kappungsgrenze 
versehen. 

Die Klausel des Gebühren-
einwurfs kann auch ganz un-
terschiedlich angewandt wer-
den, zum Beispiel nur auf den 
Bereich Finanzdienstleistun-
gen, nicht aber auf den Versi-
cherungsbereich. Eine andere 
Variante: keine Anrechnung 
in der Gefahrenabwehr, aber 
bei der Regulierung von Haft-
pflichtansprüchen.

� Klaus Morgenstern

„In drei Jahren steht der VSH-Markt zur Debatte“
Ein Interview mit Christian Henseler, Vorstand der SLP Vertriebsservice AG und des SdV Schutz vereinigung deutscher 
Versicherungsvermittler e.V., zu aktuellen Trends in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH).

Herr Henseler, es hat sich mittler-
weile ein munterer Wettbewerb 
zwischen den Anbietern von Ver-
mögensschaden-Haftpflichtpo-
licen entfaltet. Wie wirkt sich das 
auf Preise und Bedingungswerke 
aus?
Die Zahl der Risikoträger hat sich 
nicht verändert. Doch es gibt am 
Markt eine große Vielfalt durch die 
verschiedenen Angebote der Vereine, 
Verbände, Pools und der verschie-
denen Deckungskonzeptmakler, die 
sich untereinander einen harten 
Preiskampf liefern. Der Wettbewerb 
dreht sich aber bisher nur um Prä-
mien und Selbstbehalte. Das ist be-
dauerlich, weil damit die Bedin-
gungswerke aus dem Blickfeld gera-
ten. Außerdem bauen sich einige 
Versicherer im Hintergrund des 
Preiskampfes einen Pool mit Ver-
mittlerdaten auf, die sie früher oder 
später akquisitorisch verwenden 
werden. Das alles hat aber nur we-
nig mit einer bedarfsgerechten Prä-
mienkalkulation zu tun.

Sie zeichnen ein Szenario, das am Be-
ginn der VSH-Pflicht für alle Versi-
cherungsvermittler unangenehme 
Befürchtungen weckt.
Die Preisspirale wurde bereits über-
dreht. Die Situation erinnert sehr an die 
90er Jahre, die von den Deckungskon-
zepten geprägt waren. Viele dieser De-
ckungskonzepte, die damals auf den 
Markt kamen, gibt es heute nicht mehr, 
weil übertrieben wurde. Ähnliches wie-
derholt sich jetzt in der Vermögens-
schaden-Haftpflicht. Ich wage eine 
Prognose: In drei Jahren steht der VSH-
Markt erneut zur Debatte.

Was veranlasst Sie zu dieser Annah-
me?
In der Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung treten in der Regel die 
ersten Schäden nach drei Jahren auf. 
Dann werden einige Anbieter bemer-
ken, dass ihre Prämien nicht risikoge-
recht sind. Aber vielleicht gibt es die 
nächsten einschneidenden Verände-
rungen schon deutlich früher. Im Au-
genblick steht nur der Versicherungs-

vermittler im Zentrum des Interesses. 
Daher sind die Deckungs summen für 
den Finanz  dienstleistungsbereich ver-
gleichsweise gering. Das wird sich än-
dern, wenn die Umsetzung der Mifid vor 
der Tür steht.

Welche Konsequenzen ergeben sich 
daraus für die VSH-Anbieter?
Nehmen Sie einen Tarif mit einer De-
ckung von 100.000 Euro im Bereich Fi-
nanzdienstleistung mit einer zweifa-
chen Maximierung. Die Mifid wird aber 
künftig eine Deckung von 750.000 Euro 
vorschreiben, wenn die Vermittlung von 
Finanzdienstleistungen über das glei-
che Gewerbe läuft wie die Versiche-
rungsvermittlung. Es wäre dann das 
3,5-fache der bisherigen Deckungs-
summe erforderlich. Diese Aufstockung 
kann ein Haftpflichtversicherer, wenn 
er sauber kalkuliert, nicht umsonst vor-
nehmen. Deshalb haben wir bei dem 
Deckungskonzept der Swisslife bereits 
jetzt eine Deckung von 500.000 Euro 
mit einer 1,5-fachen Maximierung vor-
gesehen und nähern uns somit schon 

mehrere Paragrafen der Verordnung 
genommen. Das ist in der Tat eine 
verfahrene Kiste. Wir werden wie 
auch die anderen Anbieter mit Ver-
mittleranfragen bombardiert. Aber 
was sollen wir machen? Wir müssen 
warten, bis die Verordnung be-
schlossen ist. Das müssen die Mak-
ler verstehen. Sie würden ihren Kun-
den doch auch keine Bestätigung er-
teilen, die sich auf ein Gesetz be-
zieht, das noch nicht in Kraft ist.

Ist allen Vermittlern schon klar, 
welchen Versicherungsschutz sie 
im Detail benötigen?
Ich befürchte nein. Es existieren zum 
Teil riesige Wissenslücken, zum Bei-
spiel über die eigenständige Absi-
cherung der Untervermittler. Viele 
fallen aus allen Wolken, wenn sie 
hören, dass die Untervermittler nicht 
mehr über die Police des Maklers 
abgedeckt sind. Das Gleiche trifft 
auf die Rechtsform der GbR oder auf 
Bürogemeinschaften zu. Bislang 
hatten solche Zusammenschlüsse 
häufig nur einen Vertrag, in dem 
dann die Teilhaber der GbR oder die 
Mitglieder der Bürogemeinschaft 
aufgeführt wurden. Das ist natürlich 
jetzt nicht mehr möglich. kmo

heute dem künftig erforderlichen 
 Niveau. Versicherungsvermittler, die 
sich auch mit Finanzdienstleistungen 
beschäftigen, sollten die Auswirkungen 

der Mifid bei der Auswahl ihrer Police 
jetzt schon mit berücksichtigen.

Sie klagen darüber, dass die Branche 
vor allem auf den Preis schielt und 

dabei die Bedingungen aus dem Blick 
verliert. Welche Mängel weisen die 
Bedingungswerke auf?
Zum Beispiel häufig eine ungenügende 
Anschlussregelung für die Vorversiche-
rung. Nicht selten wird dabei nur auf 
einen Vorvertrag Bezug genommen. 
Das ist gerade bei Tarifen mit einem 
vergleichsweise geringen Preis häufig 
der Fall. Es gibt Verträge, da wird die 
Vorversicherung nur auf Anfrage einge-
schlossen. Die Klausel zur Gebühren-
einrede hat meiner Meinung nach heut-
zutage in den VSH-Policen nichts mehr 
zu suchen.  Die Gesamtmaximierung 
für Gruppenverträge ist zwar für die 
Deckungssummen zur Versicherungs-
vermittlung nicht mehr erlaubt, dafür 
findet man sie noch bei der Deckung 
für die Finanzdienstleistungen.

Im Augenblick herrscht eine skurrile 
Situation. Die Versicherer verlangen 
von den Vermittlern bereits den Nach-
weis der VSH. Die VSH-Anbieter kön-
nen den Schein aber noch nicht aus-
stellen.
Ja, weil die entsprechende Verordnung 
noch nicht verabschiedet worden ist. In 
der Erklärung, die vom Gesamtverband 
der Versicherungswirtschaft erarbeitet 
worden ist, wird aber explizit Bezug auf 

Henseler: Preisspirale setzt 
Konsolidierung in Gang

Gerade bei geschlossenen Fonds 

finden sich häufig Lücken im 

Versicherungsschutz

Entspricht das Produkt allen Anforderungen der EU-Vermittlerrichtlinie 
(Deckungssumme, Maximierung, Geltungsbereich, Nachhaftung)?

Reicht die gesonderte Deckungssumme für den Bereich Finanzdienst-
leistungen aus?

Sind im Bereich Finanzdienstleistungen alle Produkte mitversichert, die 
tatsächlich vermittelt werden (besonders auf geschlossene Fonds und 
Beteiligungen achten)?

Sind Übergangsregelungen zu allen Vorversicherungen vereinbart?

Verzichtet der Versicherer auf die Gebühreneinrede?

Ist die Arbeitnehmerberatung in der bAV ausdrücklich mitversichert?

Ist die Beratung zu Lebensarbeitszeitkonten mitversichert?

Wird die Vermittlung von gebrauchten Lebensversicherungen im 
Zweitmarkt eingeschlossen?

Handelt es sich bei der Selbstbeteiligung um einen festen Betrag pro 
Schadenfall und nicht um eine prozentuale Beteiligung?

Wird bei Gruppenverträgen auf eine Gesamtjahreshöchstleistung bei 
der Deckungssumme für Finanzdienstleistungen verzichtet?

Checkliste für die Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung  (Diese Fragen sollten mit „Ja“ beantwortet werden.)




